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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/63 Bauaufsichtsamt 63/091/2016 
 

Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport; 
Christian-Ernst-Straße 37a; Fl.-Nr. 2507/121; 
Az.: 2015-1248-VO 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

03.05.2016 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Im Rahmen des Baugesuchs: 
Stadtplanung, Vermessung und Bodenordnung, Tiefbauamt, Grundstücksentwässerung, Erlanger 
Stadtwerke AG 
 
 

I. Antrag 
 
Das gemeindliche Einvernehmen für das Bauvorhaben und die erforderliche Befreiung wird nicht 
erteilt.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen ruft das Bauvorhaben hervor?) 

Baulinienplan:   36b 

Gebietscharakter: Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Widerspruch zum 
Baulinienplan: 

Außerhalb der überbaubaren Fläche, Bebauung in zweiter Reihe 

Ortsbesichtigung: ja 

 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Gegenstand des Antrags auf Vorbescheid ist die Frage nach der planungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit. Es soll ein Einfamilienhaus mit Carport in zweiter Reihe errichtet werden. 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Baulinienplanes 36b. Die baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit von baulichen Anlagen richtet sich daher nach § 30 Abs. 3 i.V.m. 
§ 34 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). Das beantragte Einfamilienhaus liegt vollständig außer-
halb der bebaubaren Grundstücksflächen. Die beantragte Befreiung (§ 30 Abs. 2 BauGB) von 
den Baugrenzen kann nicht erteilt werden, da dadurch die Grundzüge der Planung berührt 
werden und sich eine Bebauung in der zweiten Reihe stadtplanerisch nicht einfügt. 
 

Dem Antragsteller wurde die negative Stellungnahme mitgeteilt, er wünscht eine Behandlung 
des Vorhabens im Bau- und Werkausschuss. 
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3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Nachbarbeteiligung: Nein, soll erst im Bauantragsverfahren geschehen.  
 
 
Anlage: Lageplan 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


	Datum
	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

